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§ 71a EisbG Behandlung von
Begehren auf Zugang zu

Serviceeinrichtungen und
Gewährung von Serviceleistungen

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Jeder Betreiber einer Serviceeinrichtung hat ein Begehren von Eisenbahnverkehrsunternehmen auf

Gewährung des Zuganges zu Serviceeinrichtungen, einschließlich des Schienenzuganges, und auf Gewährung von

Serviceleistungen zu prüfen und Verhandlungen zu führen.

2. (2)Die Schienen-Control Kommission hat durch Verordnung angemessene Fristen festzulegen, innerhalb derer

Begehren von Eisenbahnverkehrsunternehmen auf Gewährung des Zuganges zu einer Serviceeinrichtung,

einschließlich des Schienenzuganges, und auf die Gewährung von Serviceleistungen zu entscheiden sind.

3. (3)Begehren auf Gewährung des Zuganges zu einer Serviceeinrichtung, einschließlich des Schienenzugangs, und

auf Gewährung von Serviceleistungen, die in einer solchen Serviceeinrichtung erbracht werden, dürfen nur

abgelehnt werden, wenn tragfähige Alternativen vorhanden sind.

4. (4)Eine tragfähige Alternative ist vorhanden, wenn der Zugang zu einer anderen Serviceeinrichtung, einschließlich

des Schienenzuganges, und die Gewährung von Serviceleistungen, die in einer solchen Serviceeinrichtung

erbracht werden, für das Eisenbahnverkehrsunternehmen wirtschaftlich annehmbar sind und es ihm ermöglicht,

den von ihm angestrebten Eisenbahnverkehrsdienst auf der von ihm dafür vorgesehenen Eisenbahninfrastruktur

oder einer alternativen Eisenbahninfrastruktur durchzuführen.

5. (5)Eine alternative Eisenbahninfrastruktur ist eine andere Eisenbahninfrastruktur zwischen demselben Herkunft-

und Bestimmungsort, wenn zwischen beiden Eisenbahninfrastrukturen für die Durchführung des angestrebten

Eisenbahnverkehrsdienstes durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen Substituierbarkeit besteht.

6. (6)Im § 62a Abs. 2 angeführte Betreiber von Serviceeinrichtungen haben eine gemäß Abs. 3 erfolgte Ablehnung

eines Begehrens schriftlich zu begründen und das Vorhandensein tragfähiger Alternativen aufzuzeigen.

7. (7)Stellt der Betreiber einer im § 58b Abs. 1 angeführten Serviceeinrichtung Konflikte zwischen verschiedenen

Begehren auf Gewährung des Zuganges zu dieser Serviceeinrichtung, einschließlich des Schienenzugangs, sowie

auf Gewährung von Serviceleistungen, die in einer solchen Serviceeinrichtung erbracht werden, fest, so hat er

sich zu bemühen, all diesen Begehren weitmöglichst zu entsprechen.

8. (8)Werden Begehren auf Zugang zu Serviceeinrichtungen, einschließlich des Schienenzuganges, und die

Gewährung von Serviceleistungen abgelehnt, hat dies der Betreiber der Serviceeinrichtung der Schienen-Control

Kommission innerhalb eines Monats ab Ablehnung bekanntzugeben.
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